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Fortführung der Regelungen zur Durchführung  

externer Evaluationen zum BBP 

ab Jahr 2022 („Corona-Regelungen“)  
 

Abgestimmte Fassung mit AG QVTAG: 11. September 2023 

Die aufgrund des Corona-Virus entwickelten Regelungen (Fassung vom 16. Mai 2022) werden auch 

im Jahr 2024 fortgeführt. 

Regelung A: externe Evaluationen mit dem Jahr der Verpflichtung 2022 

1. Träger, deren Kitas eine Verpflichtung zur externen Evaluation zum BBP für das Jahr 2022 hatten, 

erhielten die Möglichkeit, diese bis zum 31.12.2023 durchzuführen. Kitas mit einer Verpflichtung 

zur externen Evaluation zum BBP im Jahr 2022 waren demzufolge nicht säumig, wenn sie diese 

coronabedingt erst im Jahr 2023 durchgeführt haben. 

2. Ein Verschiebungsantrag an das BeKi war nicht erforderlich. 

3. Einrichtungen, die die externe Evaluation im Jahr 2022 durchführten, erhalten wieder eine 

Verpflichtung zur externen Evaluation zum BBP im Jahr 2027.  

4. Einrichtungen, die die externe Evaluation im Jahr 2023 durchführen, erhalten wieder eine 

Verpflichtung zur externen Evaluation zum BBP im Jahr 2028.  

5. Träger, die sich für mehrstufige externe Evaluationsverfahren entschieden haben, müssen diese 

bis einschließlich 31.12.2025 abgeschlossen haben.  

6. Wenn keine externe Evaluation im Jahr 2022 oder im Jahr 2023 durchgeführt wurde, gilt die 

Einrichtung ab Januar 2024 als säumig. Für säumige Einrichtungen bleibt die Verpflichtung im 

nächsten Zyklus für das Jahr 2028 bestehen. 

 

Regelung B: externe Evaluationen mit dem Jahr der Verpflichtung 2023 

1. Träger, deren Kitas eine Verpflichtung zur externen Evaluation zum BBP für das Jahr 2023 haben, 

erhalten die Möglichkeit, diese bis zum 31.12.2024 durchzuführen. Kitas mit einer Verpflichtung 

zur externen Evaluation zum BBP im Jahr 2023 sind demzufolge nicht säumig, wenn sie diese erst 

im Jahr 2024 durchführen.  

2. Ein Verschiebungsantrag an das BeKi ist nicht notwendig. 

3. Einrichtungen, die die externe Evaluation im Jahr 2023 durchführen, erhalten wieder eine 

Verpflichtung zur externen Evaluation zum BBP im Jahr 2028.  

4. Einrichtungen, die die externe Evaluation im Jahr 2024 durchführen, erhalten wieder eine 

Verpflichtung zur externen Evaluation zum BBP im Jahr 2029. 

5. Träger, die sich für mehrstufige externe Evaluationsverfahren entschieden haben, müssen diese 

bis einschließlich 31.12.2025 abgeschlossen haben.  

6. Wenn keine externe Evaluation im Jahr 2023 oder im Jahr 2024 durchgeführt wird, gilt die 

Einrichtung ab Januar 2025 als säumig. Für säumige Einrichtungen bleibt die Verpflichtung im 

nächsten Zyklus für das Jahr 2029 bestehen. 
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Neuregelung C: externe Evaluationen mit dem Jahr der Verpflichtung 2024 

1. Träger, deren Kitas eine Verpflichtung zur externen Evaluation zum BBP für das Jahr 2024 

haben, erhalten die Möglichkeit, diese bis zum 31.12.2025 durchzuführen. Kitas mit einer 

Verpflichtung zur externen Evaluation zum BBP im Jahr 2024 sind demzufolge nicht säumig, 

wenn sie diese erst im Jahr 2025 durchführen.  

2. Ein Verschiebungsantrag an das BeKi ist nicht notwendig. 

3. Einrichtungen, die die externe Evaluation im Jahr 2024 durchführen, erhalten wieder eine 

Verpflichtung zur externen Evaluation zum BBP im Jahr 2029.  

4. Einrichtungen, die die externe Evaluation im Jahr 2025 durchführen, erhalten wieder eine 

Verpflichtung zur externen Evaluation zum BBP im Jahr 2030. 

5. Träger, die sich für mehrstufige externe Evaluationsverfahren entschieden haben, müssen 

diese bis einschließlich 31.12.2025 abgeschlossen haben.  

6. Wenn keine externe Evaluation im Jahr 2024 oder im Jahr 2025 durchgeführt wird, gilt die 

Einrichtung ab Januar 2026 als säumig. Für säumige Einrichtungen bleibt die Verpflichtung im 

nächsten Zyklus für das Jahr 2030 bestehen. 

Um Engpässe zu vermeiden, möchten wir Sie dringend bitten, für 2024 geplante externe 

Evaluationen auch im Jahr 2024 durchzuführen. 

Bitte schließen Sie als Träger mit anerkannten Anbietern zeitnah Verträge ab, damit die Anbieter die 

durchzuführenden externen Evaluationen bestmöglich planen können.  

https://beki-qualitaet.de/qualitatsentwicklung-und-evaluation/externe-evaluation  

 

 

mailto:ee@beki-qualitaet.de
https://beki-qualitaet.de/qualitatsentwicklung-und-evaluation/externe-evaluation

